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Mitteilungen
Aktenversendungsmodell –
eine Hilfe für Katasterbehörden und Investoren
Schon bald nach der Wiedervereinigung
am 3. Oktober 1990 wurde durch Abord-
nung von Bediensteten aus Nordrhein-
Westfalen auf dem Gebiet des Vermes-
sungswesens ein entscheidender Beitrag
zum Aufbau einer modernen Vermes-
sungsverwaltung geleistet. Die Zusam-
menarbeit zwischen den Katasterbehörden
entwickelte sich im wesentlichen aus den
zwischen Kommunen und Vertretungs-
körperschaften entstandenen west-östli-
chen Patenschaften mit Nordrhein-West-
falen als Partnerland für Brandenburg.

Eine wichtige Hilfe waren u. a. die Aus-
und Weiterbildung im Bereich des Ver-
waltungsrechtes durch Einsatz von Refe-
renten und die Mithilfe bei der Prüfung zu
übernehmender Liegenschaftsvermes-
sungen. Eine zentrale Stelle für die Prü-
fung und Übernahme von Liegenschafts-
vermessungen wurde eingerichtet. So ge-
lang es, zumindest im östlichen Teil des
Landes Brandenburg die gewünschte Ein-
heitlichkeit bei den Prüfkriterien weitge-
hend zu erreichen. Eine Ausweitung die-
ser Stelle auf andere Landesteile mußte
aus Gründen des fehlenden Personals lei-
der unterbleiben.

Die Bereiche Kataster und Grundbuch
waren in der DDR aus ideologischen Grün-
den (Ziel: Sozialisierung von Grund und
Boden) völlig vernachlässigt worden. Die
Folge war unter anderem eine krasse Unter-
besetzung der Außenstellen der Liegen-
schaftsdienste (Kataster- und Grundbuch-

ämter) mit Personal, das teilweise noch
aus fachfremden Bereichen kam.

Plötzlich bekamen die Katasterbehörden
einen ungeahnten Bekanntheitsgrad. Der
explosionsartige Anstieg des Grundstücks-
verkehrs und somit auch der Liegenschafts-
vermessungen war von den Kataster- und
Vermessungsämtern nicht zu bewältigen.
Und doch war ihre Arbeit fast immer
Voraussetzung für Investitionen. Es galt
also, den brandenburgischen Kolleginnen
und Kollegen soweit Hilfestellung zu ge-
ben und die Vermessungsverwaltung so
aufzubauen, daß sie der veränderten Be-
deutung von Eigentum an Grund und Bo-
den gerecht werden konnte. Darüber hin-
aus wurde die Möglichkeit der freiberufli-
chen Tätigkeit innerhalb des amtlichen
Vermessungswesens des Landes geschaf-
fen.

Damit sich die Katasterbehörden bei
den knappen Personalressourcen auf ihre
eigentlichen Aufgaben konzentrieren kön-
nen, wurde die Ausführung der Liegen-
schaftsvermessungen mehr und mehr dem
freien Berufsstand übertragen. Durch die
Möglichkeit der Erteilung von Vermes-
sungsgenehmigungen für angestellte Mit-
arbeiter(innen) bei den Öffentlich bestell-
ten Vermessungsingenieuren (Vermes-
sungsbefugten) konnte der Antragsstau im
Vermessungsbereich teilweise abgebaut
werden. Allerdings führte das zu einem
verstärkten Bearbeitungsrückstand bei der
Prüfung und Übernahme von Vermes-
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sungsschriften in das Liegenschaftska-
taster.

Es wurde deshalb dringend erforderlich,
neben dem Ableisten von Überstunden
durch brandenburgische Bedienstete  in
den Kataster- und Vermessungsämtern
auch unkonventionelle Maßnahmen zu er-
greifen. Durch Vermittlung der Innenmi-
nisterien der Länder Brandenburg und
Nordrhein-Westfalen und der dortigen Be-
zirksregierungen konnten in einer bislang
einmaligen Aktion Kollegen in den Ver-
messungs- und Katasterämtern in Nord-
rhein-Westfalen gefunden werden, die in
Nebentätigkeit die Prüfung von Vermes-
sungsschriften übernahmen. Neben den
bereits bestehenden Patenschaften zwi-
schen Landkreisen Brandenburgs und den
Gebietskörperschaften in Nordrhein-West-
falen wurden auch neue Kontakte aufge-
baut. Die Bereitschaft der vermes-
sungstechnischen Fachkollegen aus dem
Partnerland zur Mithilfe war beachtlich.

Nachdem das Finanzministerium 1 Mio.
DM für die Prüftätigkeit in Nordrhein-
Westfalen bereitgestellt hatte, konnte am
7.6.1994 die erste Lieferung von Ver-
messungsschriften zu Vermessungs- und
Katasterämtern des Partnerlandes erfol-
gen. Das Aktenversendungsmodell war
angelaufen. Für den gesamten Transport
sowie das Einholen und Verteilen der Ver-
messungsschriften in Brandenburg war der
Fahrdienst des Landesvermessungsamtes
zuständig. Die Koordination und Abrech-
nung der Prüfstunden erfolgte im Ministe-
rium des Innern. Bis auf die vier kreisfrei-
en Städte hatten sich zunächst alle 14
brandenburgischen Landkreise an der
Aktion beteiligt. In Nordrhein-Westfalen
waren bis zu 70 Mitarbeiter aus  20 Partner-
ämtern tätig. Im Jahre 1994 wurden 2 420
Vermessungsschriften, teilweise auch ohne

Erhebung von Kosten, geprüft. Die durch-
schnittliche Prüfdauer betrug etwa 4 Stun-
den pro Vermessungsschrift.

Durch diese Aktion wurden bereits 1994
erhebliche Rückstände im Übernahme-
bereich abgebaut. Infolgedessen konnten
allein 1994 im Land Brandenburg bauli-
che Investitionen in Höhe von 1 Mrd. DM
früher realisiert werden.

Am 1.1.1995 wurden die Katasterbe-
hörden in Brandenburg kommunalisiert
(Eingliederung in die Verwaltungen der
Landkreise und kreisfreien Städte). Den
Landräten wurde seitens des Innenmini-
steriums empfohlen, das Aktenversen-
dungsmodell auch im Jahre 1995 fortzu-
setzen. Die entstehenden Kosten (außer
den Aufwendungen für den Transport)
sind nunmehr allerdings von den Land-
kreisen selbst zu tragen.

Im vergangenen Jahr wurde die Zahl der
versandten Liegenschaftsvermessungen
auf etwa 3 200 gesteigert. Die Übernahme-
fähigkeit konnte auf über 50 Prozent er-
höht werden, was eine spürbare Qualitäts-
verbesserung der Vermessungsschriften
bedeutete.

Auch in diesem Jahr wird die Aktion
fortgesetzt, doch nehmen nicht mehr alle
Katasterbehörden der Landkreise in Bran-
denburg teil. Darin zeigt sich ein zuneh-
mender Konsolidierungsprozeß in den
Katasterbehörden.

Bei der Prüfung und Übernahme von
Vermessungsschriften in das Liegen-
schaftskataster wird immer ein Spannungs-
feld zwischen der Notwendigkeit einer
raschen Investition als Beitrag zum Auf-
bau in den neuen Bundesländern und der
Sicherung des Grundeigentums durch an-
gemessene Standards in der Liegenschafts-
vermessung verbleiben. Hier den richti-
gen Mittelweg zu finden, wird bei dem
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wesen – der Technischen Fachhochschule
Berlin im Sommersemester 1995 des The-
mas der bauordnungsrechtlichen Vor-
schriften zur Fertigung des Lageplans auch
aus brandenburgischer Sicht angenom-
men. Die Arbeit geht zunächst auf wesent-
liche Begriffe wie z.B. Geländeoberfläche,
Vollgeschoß, Gebäude geringer Höhe,
Aufenthaltsräume, Baulast und Grund-
dienstbarkeit aus beiden Bauordnungen
ein. Dies geschieht vornehmlich in Form
der Gegenüberstellung beider Landes-
regelungen. Ausführlich behandelt die
Autorin, Frau Margit Lippold, den Be-
reich der Abstand(s)flächenvorschriften.

Dabei ergänzen eine Reihe von Skizzen
anschaulich die Textstellen. In einem An-
lagenteil werden praktische Beispiele von
Lageplanbearbeitungen vorgestellt. Zwar
orientieren sich beide Bauordnungen an
der Musterbauordnung, jedoch nutzen sie
den Spielraum für Abweichungen, um den
unterschiedlichen Gegebenheiten der
Großstadt und des ländlichen Raums Rech-
nung zu tragen. Diese Unterschiede in
einigen ausgewählten Punkten herauszu-
arbeiten und zu diskutieren, war Gegen-
stand der Diplomarbeit.

Generell kommt dem amtlichen Lage-
plan im Rahmen der Bauvorlagen eine
hohe Bedeutung bei. Ohne dessen Exi-
stenz lassen sich in der Planungsphase
eines Vorhabens keine verbindlichen Aus-
sagen zur rechtlich möglichen Anordnung
einer baulichen Anlage auf einem Grund-
stück treffen. Dies ist um so wichtiger, als

Amtlicher Lageplan zum Bauantrag in
Berlin und Brandenburg (Diplomarbeit)

Zwei Bundesländer, zwei Bauordnun-
gen. Daß die Vorschriften auf diesem
Rechtsgebiet zwischen Berlin und Bran-
denburg differieren, stellt gewiß keine
neue Erkenntnis dar. Bauordnungsrecht
ist eben Landesrecht. Wo, wie in der Re-
gion Berlin/Brandenburg, Planung und
Baugeschehen für die Beteiligten zum
„grenzüberschreitenden“ Tagesgeschäft
gehören, hatte man in den letzten Jahren
schnell zu lernen. Inzwischen ist es nicht
ungewöhnlich, daß sich Öffentlich be-
stellte Vermessungsingenieure (ÖbVI) und
deren Mitarbeiter mit dem Regelwerk bei-
der Bauordnungen und Bauvorlagenver-
ordnungen täglich auseinandersetzen.

Denn in vielen Büros nimmt die Ferti-
gung des Lageplans zum Bauantrag einen
wesentlichen Anteil am Gesamtspektrum
der Aufträge ein. Was die Berliner Verhält-
nisse anbelangt, so sind in den letzten
Jahren zahlreiche Kommentierungen bzw.
Ausarbeitungen entstanden, insbesondere
des Landesverbands Berlin des BDVI, so
daß der Praktiker relativ routiniert auf
Fragen des Bauordnungsrechts reagieren
kann. An vergleichbar ausführlichen Ab-
handlungen für Brandenburg mit Bezug
zu der am 1. Juli 1994 in Kraft getretenen
Brandenburgischen Bauordnung fehlt es
bislang; Verunsicherungen in der Anwen-
dung sind nicht selten die Folge.

Nun hat sich eine Diplomarbeit des Fach-
bereichs 7 – Vermessungs- und Karten-

Amtlicher Lageplan

noch unbefriedigenden Zustand des bran-
denburgischen Katasters auch weiterhin
keine leichte Aufgabe sein. Eine Fortset-
zung der Unterstützung aus Nordrhein-

Westfalen wäre deshalb noch für eine
gewisse Zeit wünschenswert.

(H. Mimmel, MI, Potsdam)


